
Wohnen und Arbeit 

Dieses Diskussionspapier beruht auf den Ergebnissen der ersten beiden Arbeitsgruppen-
Phasen zum Thema Wohnen und Arbeit im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur 
Fortschreibung des Landesaktionsplans (LAP) zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Baden-Württemberg. 

Die Bearbeitung und Zusammenstellung der Ergebnisse erfolgten in folgenden Schritten: 

- Zusammenfassung der Ergebnisse aus Prozessphase 1 und 2 

- Doppelungen zusammenfassen  

- Abschnitte gliedern 

- Einzelbeispiele streichen 

- Zustandsbeschreibungen in Forderungen verwandeln 

- Allgemeine Aussagen werden im Abschnitt „Allgemeines“ gebündelt.  

- Wenn Themen in mehreren oder allen Arbeitsgruppen genannt werden, sollen sie in ein 
allgemeines Grundsatzkapitel zu Beginn aufgenommen werden. 

 

Schwerpunkt Arbeiten: 

• Zentrales Ziel ist, dass Menschen mit Behinderungen im allgemeinen Arbeitsmarkt 

arbeiten können. 

• Arbeitsplätze müssen individuell auf die Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen ausgerichtet sein und schließen unterstützende Assistenzen ein. 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen sollen die notwendige Flexibilität in 

Bezug auf Pausen und Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitszeitmodell haben. Jede 

Arbeitsstelle soll individuell an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen mit 

Behinderungen angepasst werden (können). 

• Für Menschen, die in ihrem Alltag beeinträchtigt sind, bedarf es einer individuellen 

Arbeitsassistenz und umfassender Barrierefreiheit. Wichtig ist, dass es Menschen 

gibt, die bei Bedarf anleiten und helfen können.  

• Es muss darauf geachtet werden, dass der Übergang von Schule in den Beruf nicht 

automatisch einen Übergang in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 

bedeutet.  

• Für Menschen, die in Werkstätten arbeiten, muss es realistische Möglichkeiten zum 

Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt geben. 

• Der Übergang von Schule in eine WfbM als Arbeitsort darf kein Automatismus sein. 

• Auch in Werkstätten müssen leistungsgerechte Löhne bezahlt werden. Für die 

Arbeitnehmer*innen ist wichtig, dass die erbrachte Arbeit auch gerecht entlohnt 



wird. Weil es hier keine eigene Zuständigkeit des Landes gibt, wäre gegebenenfalls 

eine Initiative auf Bundesebene zu prüfen. 

• Die Öffnung der Werkstätten hin zum allgemeinen Arbeitsmarkt muss sichergestellt 

werden. Das Programm „Arbeit inklusiv“ muss entsprechend ausgerichtet werden. 

• Sensibilisierung der Arbeitgeber*innen für die Belange der Menschen mit 

Behinderungen. Hierzu kann das peer-to-peer-Prinzip beitragen.  

(Beispiel: Annelie-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung  an der Pädagogischen 

Hochschule Heidelberg1, hier bringen sich qualifizierte Betroffene nach dem Prinzip 

„nicht ohne uns über uns“ in die Hochschullehre ein. Das Annelie-Wellensiek-

Zentrum bietet darüber hinaus Veranstaltungen für Arbeitgeber*innen an.) 

• Bundesweit wurden Ansprechstellen für Arbeitgeber*innen eingerichtet. In Baden-

Württemberg hat diese Aufgabe der Integrationsfachdienst beim KVJS 

übernommen. Diese Beratungsangebote müssen bekannter gemacht werden.  

• Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen im allgemeinen 

Arbeitsmarkt muss erhöht werden. Die Öffentliche Verwaltung muss die 5%-Quote 

erfüllen bzw. übertreffen. Das Land muss seine Selbstverpflichtung, dieses Ziel zu 

übertreffen, einhalten. 

• Bisher schaffen weniger als ein Prozent der Werkstattbeschäftigten einen Übergang 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Diese Quote muss höher werden. Auch 

Menschen die schwer mehrfach-behindert sind, müssen die Möglichkeit haben, auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden. 

• Menschen mit Behinderungen fehlt die Erfahrung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt, ihnen werden faktisch keine Wahlmöglichkeiten bereitgestellt, um 

sich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszuprobieren und eigene Wünsche und 

Interessen auszuformulieren. Ängste davor, die Anforderungen des Arbeitsmarktes 

nicht bewältigen zu können, stellen ein reales Problem dar. Diese Ängste müssen 

ernst genommen werden. 

Einzelforderungen im Themenbereich Ausbildung: 

• Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu 

machen und anerkannte Nachweise über ihre Kenntnisse zu erhalten, die einem 

möglichen Arbeitgeber vorgelegt werden können. 

 
1 https://www.ph-heidelberg.de/aw-zib/ueber-uns/ 



• Es sind angemessene Ausbildungsformen für Menschen mit Behinderungen 

notwendig und in den Ausbildungssystemen zu verankern. Hier geht es um die 

Flexibilisierung des Zeitrahmens (z.B. Teilzeit-ausbildungen) und um anerkannte 

Abschlüsse unterhalb des Facharbeiterniveaus (für die es dann auch entsprechende 

Nachweise und Zeugnisse geben muss). Das muss nicht nur für die Ausbildung im 

dualen System, sondern auch für schulische Ausbildungsgänge gelten. 

• Die Einführung einer Ebene unter dem "Fachpraktiker" muss geprüft werden. Ggf. 

soll das Land darauf hinwirken, dass die Berufsbildungsordnung 

(Bundeszuständigkeit) entsprechend angepasst wird.  

• Teilzeitausbildung noch bekannter machen. 

• Angemessene Ausbildungsformen für Menschen mit Behinderung suchen und diese 

zertifizierbar machen. Nötig ist eine angemessene Berufsausbildung für Menschen, 

die die Vollqualifikation nicht erreichen können. 

Schwerpunkt Wohnen:  

• Ziel ist, nicht auf das selbstbestimmte Leben in der eigenen Wohnung verzichten zu 

müssen: Menschen mit Behinderungen/Pflegebedarf sollen nicht auf ihre eigene 

Wohnung /ihren Wohnraum verzichten müssen. 

• Es muss mehr Wohnraum für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. 

Dabei ist zu beachten, dass es unterschiedliche Anforderungen gibt, die durch die 

Form der Behinderung bestimmt werden. Das kann auch bedeuten, dass nicht in 

allen Fällen eine umfassende Barrierefreiheit notwendig ist. 

• Dabei stellt sich die Frage, wie mit dem Wohnungsbestand umgegangen werden 

soll und wie hier ein Höchstmaß an Barrierefreiheit erreicht werden kann.  Es geht 

darum, innovative, bezahlbare Varianten zu schaffen, auch Denkmalbauten sind in 

den Fokus zu nehmen. 

• Wohnen muss neu gedacht werden: Es bedarf vielfältiger Wohnformen, die das 

Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen – auch 

generationsübergreifend – unter einem Dach ermöglichen. Dazu soll Wohnraum 

flexibel gestaltet werden. Entsprechend der persönlichen Lebenslage sollen 

Leistungen buchbar sein, z.B. die Inanspruchnahme einer häuslichen Pflege oder 

Assistenz. 

• Es besteht ein Mangel an geeignetem Wohnraum für Menschen mit 

Behinderungen. Die Anzahl der barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen muss 

erhöht werden. Deshalb soll nur barrierefreier Wohnraum staatlich subventioniert 



und öffentliche Grundstücke nur für barrierefreies Bauen zur Verfügung gestellt 

werden.  

• Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen sollen im Rahmen der 

Wohnraumoffensive abgebildet werden. Im Rahmen der Wohnraumoffensive 

sollen innovative Wohnformen, die bezahlbar und barrierearm sind, gefördert 

werden. 

• Zukünftige Förderprogramme müssen zusätzlich das Förderkriterium der Inklusion 

enthalten.  

• Ergänzung der sozialen Wohnraumförderung durch das Modell der ambulant 

betreuten Wohngemeinschaft, die von Seiten des SM gefördert wird. 

• Die Definition von barrierefreiem Wohnraum ist nicht mehr zeitgemäß. Der Begriff 

der Barrierefreiheit muss praxisnah ausgelegt werden. Orientierung soll dabei sein, 

dass diese für die jeweilige Einzelperson bedarfsgerecht und bedarfsdeckend ist. 

• Anforderungen hinsichtlich Barrierefreiheit müssen in der Landesbauordnung 

verankert und dann von Bauträgern umgesetzt werden. Auf Letztere hat das Land 

aber keinen direkten Einfluss. 

• Mehrfamilienhäuser ab einer Wohnungsanzahl von vier Wohnungen sollen für die 

Mieter*innen umfassende Barrierefreiheit bieten. Davon profitieren auch 

Senior*innen. 

• Das Thema „Umfassende Barrierefreiheit“ muss dringend in die Ausbildung von 

Stadtplaner*innen und Architekt*innen aufgenommen werden. Dabei muss es 

neben der reinen Wissensvermittlung auch um die Vermittlung eines 

grundlegenden Verständnisses und einer inklusiven Haltung gehen. 


